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§ 138 VAG Besondere Vorschriften
über den Konzernabschluss

 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)§ 246 UGB ist auf den Konzernabschluss von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und

Mutterunternehmen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen oder Drittland-Versicherungs- und

Drittland-Rückversicherungsunternehmen nicht anzuwenden.

2. (2)Mutterunternehmen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen trifft unbeschadet der

Rechtsform die Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses, wenn der einzige oder

überwiegende Unternehmenszweck darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder zu verwalten, sofern es sich

bei den konsolidierungspflichtigen Unternehmen ausschließlich oder überwiegend um Versicherungs- und

Rückversicherungsunternehmen oder Drittland-Versicherungs- und Drittland-Rückversicherungsunternehmen

handelt.

3. (3)Für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht gilt § 137 Abs. 1 und 2 sinngemäß.

4. (4)Der Konzernabschluss ist auf den Stichtag 31. Dezember aufzustellen; dies gilt auch für den befreienden

Konzernabschluss und Konzernlagebericht. § 252 Abs. 1 UGB ist nicht anzuwenden.

5. (5)Die in § 260 UGB vorgesehene einheitliche Bewertung gilt jeweils gesondert für Unternehmen mit

branchenspezifischen Bewertungsvorschriften. Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung gilt nicht für die

versicherungstechnischen Rückstellungen; ebenso gilt er nicht für die Vermögensgegenstände, deren

Wertänderungen auch Rechte der Versicherungsnehmer beeinflussen oder begründen.

6. (6)Die Ausscheidung von Zwischenerfolgen kann unterbleiben, wenn das Geschäft zu gewöhnlichen

Marktbedingungen abgeschlossen wurde und dadurch Rechtsansprüche der Versicherungsnehmer begründet

wurden.

7. (7)§ 251 Abs. 3 UGB ist nicht anzuwenden.

8. (8)Ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder ein Mutterunternehmen von Versicherungs- und

Rückversicherungsunternehmen oder Drittland-Versicherungs- und Drittland-Rückversicherungsunternehmen,

das einen Konzernabschluss gemäß § 245a Abs. 1 oder 2 UGB nach den internationalen

Rechnungslegungsstandards aufstellt, hat die Anforderungen des § 245a Abs. 1 und 3 UGB zu erfüllen.

9. (9)Unbeschadet des § 245a Abs. 3 UGB ist bei der Offenlegung eines Konzernabschlusses gemäß Abs. 8 auch

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um einen nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes

aufgestellten Konzernabschluss handelt.
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